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(54) Verschleißschicht und Verfahren zu deren Herstellung sowie Abfallsammelfahrzeug mit einer 
solchen

(57) Vorliegende Erfindung betrifft eine Verschleiß-
schicht für eine Wandung (2) eines Abfallsammelbe-
reichs (4) eines Abfallsammelfahrzeuges (6), umfassend
eine Tragschicht (8) aus einem elastischen Material (9),

die auf die Innenwandung (2) aufbringbar ist, und eine
Schutzschicht (10) aus einer Mehrzahl an Keramikele-
menten (12), die wenigstens teilweise in die Tragschicht
(8) eingebettet sind.
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Beschreibung

[0001] Vorliegende Erfindung betrifft eine
Verschleißschicht für eine Wandung eines Abfallsam-
melbereiches eines Abfallsammelfahrzeuges und ein
Verfahren zur Herstellung einer solchen Verschleiß-
schicht. Darüber hinaus betrifft die Erfindung auch ein
Abfallsammelfahrzeug bei dem eine solche Verschleiß-
schicht ihre Anwendung findet.
[0002] Abfallsammelfahrzeuge verfügen in der Regel
über Einrichtungen, die den Müll aktiv verdichten und in
einen Sammelbehälter befördern. Dies können u. a. os-
zillierende Lade- und Verdichtungseinrichtungen, entwe-
der in Form von Plattensystemen oder aber in Form von
kontinuierlich arbeitenden Systemen, z.B. Schnecken-
förderern sein. Unter Abfallsammelfahrzeug werden im
Umfang der vorliegenden Beschreibung aber auch Rei-
nigungs- und insbesondere Kehrmaschinen verstanden,
die Abfall und insbesondere Straßenstaub über meist
mechanisch-pneumatische Reinigungsverfahren in ei-
nen Abfallsammelbereich fördern. Hier kommen mitunter
Unterdruck-Saugvorrichtungen zum Einsatz.
[0003] Beim Ladevorgang eines Müllsammelfahrzeu-
ges, beispielsweise zum Sammeln und Abtransport von
Hausmüll, wird der Laderaum mit losem Abfall befüllt und
von dort von der Ladeeinrichtung in den Sammelbehälter
befördert, wo er entweder gegen ein entsprechendes
kraftbetätigtes Element, z.B. ein Ausschubschild, oder
bei fortschreitendem Befüllungsgrad gegen den bereits
im Behälter befindlichen Abfall bzw. die innere Behälter-
kontur verdichtet wird.
[0004] Bei allen Abfallsammelsystemen wird Abfall im
Laderaum im mehr oder weniger großen Maße verdichtet
und/oder bewegt. Bei dieser Bewegung gleitet der Abfall
an den Wänden des Laderaumes entlang. Durch diese
Gleit- und Verdichtungsbewegung unterliegen sämtliche
Bereiche eines Abfallsammelfahrzeuges in denen Abfall
transportiert und/oder gesammelt wird einem hohen Ver-
schleiß durch Abrasion. Diese Bereiche werden im Fol-
genden der Einfachheit halber als "Abfallsammelberei-
che" bezeichnet. Je nach Abfallfraktion ist dieser Abra-
sionsabtrag unterschiedlich; an den am stärksten bean-
spruchten Stellen kann dieser jedoch bei 1 mm pro 1000
Betriebsstunden liegen, d.h. nach ca. drei Jahren kann
es sein, dass die Wandungen der Abfallsammelbereiche
und insbesondere der Ladebereiche aufwendig verstärkt
oder komplett erneuert werden müssen.
[0005] Standardmäßig bestehen die hoch bean-
spruchten Abfallsammelbereiche und insbesondere die
Ladebereiche bereits aus relativ dicken, verschleißfe-
sten Stählen, allerdings begrenzt die erforderliche Be-
und Verarbeitbarkeit die Materialhärte und - stärke.
[0006] Um die Abrasionsbeständigkeit zu erhöhen,
werden deshalb oftmals zusätzliche partielle oder voll-
flächige, in der Regel metallische, Verschleißschutz-
schichten aus besonders abrasionsresistenten Werk-
stoffen durch Aufschweißen aufgebracht. Dies ist teuer
und der Effekt ist unbefriedigend, da die

Verschleißschichten das Gewicht der ohnehin bereits
schweren Laderäume in nicht unerheblichem Maße er-
höhen. Insbesondere bei Abfallsammelfahrzeugen, die
von hinten beladen werden, so genannten Heckladern,
führt dies zu einer Verschlechterung der Achslastvertei-
lung durch unproportional hohe Belastung der Hinterach-
se und entsprechender Entlastung der Vorderachse. Das
Fahrverhalten wird verschlechtert, die Nutzmasse sinkt.
[0007] Ein weiterer nachteiliger Effekt der rein metal-
lischen Laderäume und Abfalltransportbereiche ist, dass
es beim Einfüllen, Ausräumen bzw. Transport es Abfalls
zu relativ hohen Geräuschemissionen kommt. Diese Ge-
räuschemissionen müssen ermittelt werden und gehen
in die Kalkulation des Gesamtschallleistungspegels ei-
nes Abfallsammelfahrzeuges ein. Übersteigt dieser
Schallleistungspegel bestimmte Grenzwerte, darf das
Fahrzeug zu bestimmten Zeiten nicht betrieben werden.
Deshalb werden oftmals zusätzliche Geräuschdämmun-
gen u. a. an der Außenwand des Laderaumes aufge-
bracht. Dies verursacht jedoch weitere Kosten und er-
hebliches Zusatzgewicht.
[0008] Obige Problematik findet sich wie bereits er-
wähnt nicht nur bei den typischen Abfallsammelfahrzeu-
gen, wie den oben genannten Heckladern, sondern auch
bei Abfallsammelfahrzeugen, wie sie im Bereich der
Kehr- und Reinigungsmaschinen zu finden sind. Auch
hier wird Abfall, beispielsweise Straßensplitt, über eine
Sammeleinrichtung einem Sammelbereich zugeführt,
wobei hier mitunter geeignete Saugsysteme ihre Anwen-
dung finden. Gerade beim Einsaugen der sehr abrasiven
Stoffe kommt es zu einer starken Belastung der Abfall-
sammelbereiche solcher Kehrmaschinen.
[0009] Aus der EP 1 905 704 A1 ist eine Lösung be-
kannt, bei der zur Vermeidung von Beschädigungen an
der Wandung eines Abfallsammelfahrzeuges eine Ver-
schleißschicht aus Polymerbeton auf die Wandungen ei-
nes Abfallsammelbereiches, insbesondere eines Ver-
dichtungsschildes eines Abfallsammelfahrzeuges, auf-
gespritzt wird. Nachteilig dabei ist, dass die
Verschleißbeständigkeit dieser Polymerbetonschicht
geringer ist als die einer Stahlschicht und außerdem die
Gefahr des Abplatzens der Schicht besteht, da die Be-
schichtung nicht ausreichend den Verformungen der
Wandungen des Abfallsammelbereichs folgen kann. Aus
der Praxis ist es nämlich bekannt, dass es gerade in La-
deräumen zum Teil zu erheblichen elastischen Verfor-
mungen während des Ladevorganges kommt.
[0010] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es folg-
lich, eine Lösung anzubieten, die einen verbesserten
Schutz der Wandungen insbesondere von Abfallsam-
melbereichen von Abfallsammelfahrzeugen jeglicher Art
zur Verfügung stellt.
[0011] Diese Aufgabe wird durch eine
Verschleißschicht gemäß Patentanspruch 1, ein Verfah-
ren zur Herstellung einer solchen Verschleißschicht ge-
mäß Patentanspruch 8 sowie durch ein Abfallsammel-
fahrzeug mit einer solchen Verschleißschicht gemäß Pa-
tentanspruch 14 gelöst.
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[0012] Insbesondere wird diese Aufgabe dadurch ge-
löst, dass eine Verschleißschicht auf die Wandung eines
Abfallsammelbereichs eines Abfallsammelfahrzeuges
aufgebracht wird, umfassend eine Tragschicht aus ei-
nem elastischen Material und eine Schutzschicht aus ei-
ner Mehrzahl an Keramikelementen, die wenigstens teil-
weise in die Tragschicht eingebettet sind.
[0013] Es entsteht also eine elastokeramische Be-
schichtung der Wandung, die aufgrund der Keramikele-
mente einen sehr hohen Abrasionswiderstand aufweist.
Eine solche Verschleißschicht ist dabei sowohl in her-
kömmlichen Laderäumen von Abfallsammelfahrzeugen
als auch in den Verdichtungs-, Kompressions- und Ver-
schubbereichen der Abfallsammelfahrzeuge einsetzbar.
Auch in den Bereichen, in denen Abfallstoffe über ent-
sprechende Absaugeinrichtungen, beispielsweise bei
Kehrmaschinen, und auch in Form von abrasiven Flüs-
sigkeitsgemischen eingesaugt werden, kann die erfin-
dungsgemäße Verschleißschicht angebracht werden,
um die Wandung des entsprechenden Abfallsammelbe-
reichs und/oder entsprechender Abfalltransportbereiche
zu schützen. Im Folgenden wird unter dem Begriff Ab-
fallsammelbereich jeder Bereich verstanden, in dem Ab-
fall jeglicher Art transportiert, verdichtet und/oder gela-
gert wird.
[0014] Die erfindungsgemäße Verschleißschicht hat
folgende Vorteile: Die Einbettung der Keramikelemente
in die elastische Tragschicht führt zu einer Oberflächen-
struktur, die selbst starken abrasiven Belastungen ge-
wachsen ist, ohne dass es zu einer Beschädigung des
Untermaterials und insbesondere der Wandung kommt.
Die elastische Lagerung der Keramikelemente auf der
Wandung erfüllt darüber hinaus die Funktion einer
Schalldämmung, da aufgrund der elastischen Lagerung
Körperschall von den Keramikelementen nicht auf die
Wandung abgeleitet wird. Die Folge hiervon ist, dass auf-
wendige externe Schalldämmungen nahezu vollständig
entfallen können.
[0015] Vorzugsweise besteht das Material der elasti-
schen Tragschicht aus einem Elastomer, das insbeson-
dere in Form einer Elastomerschicht auf die Wandung
des Abfallsammelbereiches aufgebracht bzw. aufbring-
bar ist. So ist es natürlich zum einen möglich, die elasti-
sche Tragschicht und insbesondere die Elastomer-
schicht direkt auf die Wandung des jeweiligen Abfallsam-
melbereiches (sie fungiert dabei als ein Grundträger) auf-
zubringen und dann in die noch "frische" Tragschicht die
Keramikelemente entsprechend einzubetten. Anders ist
es aber auch denkbar, die erfindungsgemäße Ver-
schleißschicht als eine vorkonfektionierte Kombinations-
schicht aus Tragschicht und Schutzschicht aus Kerami-
kelementen erst auf einem eigenständigen Grundträger
auszubilden und dann in einem weiteren Arbeitsschritt
auf die Wandung des jeweiligen Abfallsammelbereiches
aufzukleben, zu vulkanisieren oder dergleichen anzuord-
nen. Auf diese beiden Möglichkeiten wird im Folgenden
insbesondere mit Bezug auf das erfindungsgemäße Ver-
fahren noch detailliert eingegangen.

[0016] Die Verwendung eines Elastomers als Material
für die Tragschicht garantiert so zum einen eine optimale
Befestigung der Keramikelemente zum anderen eine op-
timale Schallentkopplung.
[0017] Vorzugsweise werden die Keramikelemente
unter Fugenbildung in der Tragschicht angeordnet und
die Fugen vom elastischen Material der Tragschicht we-
nigstens teilweise aufgefüllt. Insbesondere werden also
die Keramikelemente in einem Raster in der Tragschicht
so verlegt, dass die einzelnen Fugen zwischen den an-
grenzenden Keramikelementen durch das Material der
Tragschicht wenigstens teilweise aufgefüllt werden. Dies
kann dadurch erreicht werden, dass entweder die Trag-
schicht "relativ dick" auf der Innenwand bzw. einem ent-
sprechenden Grundträger aufgebracht und dann die Ke-
ramikelemente so in die Tragschicht eingedrückt wer-
den, dass deren Material seitlich in die Fugen zwischen
den einzelnen Keramikelementen einläuft, zum anderen
ist aber natürlich auch möglich, die einzelnen Fugen zwi-
schen den Keramikelementen in einem weiteren Arbeits-
schritt durch das Tragschichtmaterial oder ein anderes
insbesondere elastisches Material aufzufüllen. Das in die
Fugen eindringende Material der Tragschicht bzw. ein
nachträglich in die Fugen eingebrachtes Material dient
dabei entscheidend zur Befestigung der Keramikele-
mente innerhalb der Verschleißschicht.
[0018] Vorzugsweise sind die Fugen oberflächenbün-
dig mit den angrenzenden Oberflächen der Keramikele-
mente mit dem elastischen Material aufgefüllt. Auf diese
Weise ergibt sich eine stetige Oberflächenentwicklung
der Verschleißschicht, wobei insbesondere das Verha-
ken von Abfall in den Fugen verhindert wird. Vorzugs-
weise sind in diesem Zusammenhang die Fugen so ge-
wählt, dass die einzelnen Keramikelemente voneinander
entkoppelt und das Material der Tragschicht ausreichend
in die Fugen einlaufen kann. Vorzugsweise sind hier die
Fugen möglichst klein und insbesondere im Bereich zwi-
schen 2 mm und 6 mm zu wählen.
[0019] Vorzugsweise sind die Keramikelemente über
die Tragschicht von der Innenwandung im Wesentlichen
schallentkoppelt. In diesem Zusammenhang hat sich ei-
ne Dicke der Tragschicht unter den Keramikelementen
von im Wesentlichen 2 bis 10 mm als vorteilhaft erwiesen.
[0020] Ein wesentlicher Punkt der erfindungsgemä-
ßen Verschleißschicht bzw. des erfindungsgemäßen
Verfahrens liegt darin, dass einzelne, relativ kleinforma-
tige Keramikelemente als hochabrasionsresistente
Komponenten in eine elastische Tragschicht eingebettet
werden. Durch die Elementstruktur und die elastische
Tragschicht kann die Verschleißschicht den elastischen
Verformungen des Laderaums folgen. Die Keramikele-
mente sollten derart in die elastische Tragschicht einge-
bettet sein, dass kein Kontakt zum Grundmaterial des
Laderaums bzw. der Innenwand besteht. Damit ist, wie
bereits erwähnt, eine Schallentkopplung zwischen Lade-
gut und Laderaum gewährleistet, d.h. es wird deutlich
weniger Körperschall übertragen als bei unbeschichte-
ten Laderäumen. Eine zusätzliche außen aufgebrachte
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spezielle Geräuschdämmschicht kann entfallen.
[0021] Vorzugsweise ist die vorgefertigte Kombinati-
onsschicht aus Tragschicht und eingebetteten Kerami-
kelementen bzw. eingebetteter Keramikschicht auf die
Wandung des Abfallbereichs aufklebbar, vulkanisierbar
oder dergleichen aufbringbar. Auf diese Weise kann die
Verschleißschicht also vorgefertigt und bei Bedarf direkt
an die jeweiligen Fahrzeuge bzw. Vorrichtungen ange-
baut werden. Hier sind sämtliche aus dem Stand der
Technik bekannten Verfahren zum Aufbringen einer ela-
stischen Tragschicht und insbesondere einer Elastomer-
schicht auf entsprechende Wandungen anwendbar.
[0022] Die Herstellung der elastokeramischen Ver-
schleißschicht kann zum einen so erfolgen, dass auf ei-
nen Grundträger, also beispielsweise eine Wandung ei-
nes Abfallsammelfahrzeuges oder eine Wandung einer
Vorrichtung zum Herstellen vorkonfektionierter Ver-
schleißschichten, zunächst eine erste Schicht der elasti-
schen Tragschicht, diese kann beispielsweise auch aus
einem elastischen Klebstoff sein, aufgetragen wird, die
Keramiksegmente aufgelegt werden und dann eine zwei-
te elastische Schicht als Füllschicht in den Fugen eine
zusätzliche Fixierung der Keramikelemente übernimmt.
Zum anderen ist ein Verfahren möglich, bei dem in eine
entsprechend dimensionierte, auf den Grundträger auf-
gebrachte elastische Tragschicht, beispielsweise Ela-
stomerschicht, die Keramikelemente eingedrückt wer-
den, wobei das Material der Tragschicht verdrängt wird
und die Zwischenräume zwischen den einzelnen Kera-
mikelementen ausfüllt und diese damit fixiert.
[0023] Durch eine spezielle Anpassung der Geometrie
der Keramikelemente kann u.a. die Haftung in der Trag-
schicht verbessert werden. So ist beispielsweise die Aus-
bildung konisch zulaufender Keramikelemente hinsicht-
lich deren Haftung in der Tragschicht und deren Wider-
standsfähigkeit gegen ungewolltes Auslösen aus der
Tragschicht von Vorteil.
[0024] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von
Ausführungsbeispielen beschrieben, die durch die bei-
liegenden Zeichnungen näher erläutert werden. Hierbei
zeigen:

Fig. 1: eine Seitenansicht einer ersten Ausfüh-
rungsform des erfin- dungsgemäßen Abfall-
sammelfahrzeuges;

Fig. 2: eine Seitenansicht eines Ladebereiches der
Ausführungs- form des Abfallsammelfahr-
zeuges aus Fig. 1;

Fig. 3: eine Detailansicht der Verschleißschicht des
Ladebereiches gemäß Fig. 2;

Fig. 4-7: ein Funktionsprinzip des Ausräumvorgangs
des Ladeberei- ches gemäß Fig. 2;

Fig. 8: eine weitere Ausführungsform eines Abfall-
sammelfahrzeu- ges in einer Seitenansicht;

Fig. 9: eine Ansicht auf den Abfallsammelbereichs
gemäß der Aus- führungsform aus Fig. 8;
und

Fig. 10: eine Detailansicht der Verschleißschicht des
Abfall- sammelbereichs aus Fig. 9.

[0025] Im Folgenden werden für gleiche und gleich wir-
kende Bauteile dieselben Bezugsziffern verwendet, wo-
bei bisweilen zur Unterscheidung Hochindizes ihre An-
wendung finden.
[0026] Fig. 1 zeigt eine Seitendarstellung einer ersten
Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Abfallsam-
melfahrzeuges 6. Das Abfallsammelfahrzeug 6 umfasst
ein Fahrgestell 3 auf das ein Abfallsammelbereich 4 in
Form eines Abfallsammelbehälters 5 und eines Abfallla-
debereichs 7 angeordnet ist.
[0027] Im Abfallsammelbereich 4 ist ein so genanntes
Plattenladewerk 24 angeordnet, um zugeführten Abfall
aus dem Abfallladebereich 7 in Richtung des Abfallsam-
melbehälters 5 zu transportieren.
[0028] Das Plattenladewerk 24 besteht aus einer line-
arverfahrbaren Trägerplatte 26 und einem Verdichterele-
ment 28, das in Form einer verschwenkbar angelenkten
Pressplatte ein Verdichten und "Auskratzen" des Abfalls
aus dem Abfallladebereich 7 ermöglicht.
[0029] Die dem zugegebenen Abfall zugewandte
Wandung des Abfallsammelbereichs 4 bzw. hier des Ab-
fallladebereichs 7 ist mit einer erfindungsgemäßen ela-
sto-keramischen Verschleißschicht 1 beschichtet, die ei-
ne Beschädigung der Wandung 2 des Abfallsammelbe-
reichs 4 bzw. hier des Abfallladebereichs 7 verhindern
soll.
[0030] Wie im Detail in Fig. 3 dargestellt besteht die
Verschleißschicht 1 aus einer Tragschicht 8 aus einem
elastischen Material 9 und insbesondere einem Elasto-
mermaterial, das auf die Wandung 2 des Abfallsammel-
bereichs 4 (siehe Fig. 1) aufgebracht wird. In diese ela-
stische Tragschicht 8 sind unter Bildung von Fugen 14
kleinflächige Keramikelemente 12 eingebettet, die eine
zum Abfallladebereich 7 weisende Schutzschicht 10 bil-
den. Die Keramikelemente 12 sind dabei so in die Trag-
schicht 8 eingebettet, dass die zwischen den einzelnen
Keramikelementen 12 gebildeten Fugen 14 durch das
Material 9 der Tragschicht 8 oberflächenbündig mit den
Oberflächen 16 der Keramikelemente 12 ausgefüllt sind.
Es bildet sich insofern eine im Wesentlichen glatte Ober-
fläche, die das widerstandsfreie Entlanggleiten von Ab-
fall ermöglicht, ohne dass es zu einer Beschädigung der
Verschleißschicht 1 und natürlich der darunterliegenden
Wandung 2 kommt.
[0031] Wie eingangs bereits erwähnt, ist es möglich,
die Verschleißschicht 1 auf einem externen Grundträger
(nicht dargestellt) herzustellen, indem die Tragschicht 8
auf diesen Grundträger aufgebracht und anschließend
die Keramikelemente 12 als Schutzschicht 10 eingebet-
tet werden. Hier kann entweder die Tragschicht 8 so dick
aufgetragen werden, dass beim Einpressen der Kerami-
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kelemente 12 die entsprechenden Fugen 14 durch das
Material 9 der Tragschicht 8 ausgefüllt werden, es ist
aber auch möglich, in einem weiteren Arbeitsschritt die
Fugen 14 mit zusätzlichem Material 9, entweder entspre-
chend dem Material der Tragschicht 8 oder aber einem
anderen Material (nicht dargestellt) auszufüllen. Diese
fertig konfektionierte Elastomer-Keramik-Vers-
chleißschicht 1 kann dann in einem letzten Arbeitsschritt
auf die Wandung 2 des Abfallsammelbereichs 4 bzw.
hier des Abfallladebereichs 7 aufvulkanisiert, aufgeklebt
oder dergleichen angebracht werden. Selbstverständlich
ist es stattdessen aber auch möglich, die Herstellung der
Verschleißschicht 1 direkt an der Wandung 2 vorzuneh-
men, indem die Tragschicht 8 direkt auf die Wandung 2
aufgebracht und dann die Keramikelemente 12 einge-
setzt werden.
[0032] Der Vorteil der erfindungsgemäßen Ver-
schleißschicht 1 liegt darin, dass zum einen eine sehr
abrasionsresistente Schicht dargeboten wird, die selbst
hohen abrasiven Belastungen widersteht, zum anderen
aber eine ausreichende Elastizität hinsichtlich der zu er-
wartenden Verformungen im Abfallsammelbereich 4 ge-
währleistet bleibt. Durch die "schwimmende" Lagerung
der Keramikelemente in der elastischen Tragschicht 8
werden die Keramikelemente 12 zudem vollständig von
der Wandung 2 schallentkoppelt, so dass es nahezu kei-
ner weiteren Schalldämmung des Abfallsammelfahrzeu-
ges 6 bzw. dessen Abfallsammelbereichs 4 bedarf.
[0033] Obwohl in den Fig 1. bis 3 lediglich die Verwen-
dung der erfindungsgemäßen Schutzschicht in einem
Abfallladebereich eines Abfallsammelfahrzeuges ge-
zeigt ist, kann natürlich die Schutzschicht an jeder Wan-
dung des Abfallsammelbereichs angeordnet werden.
[0034] Das Funktionsprinzip beim "Einsammeln" bzw.
beim Ausräumvorgang des Abfallladebereichs 7 zeigen
die Fig. 4 bis 7. In den als Abfallladebereich 7 fungieren-
den Abfallsammelbereich 4 des Abfallsammelfahrzeu-
ges 6 wird der zu sammelnde Abfall normalerweise über
eine hier nicht dargestellte Vorrichtung eingeschüttet.
Durch Schwenken der Pressplatte 28 wird der Abfall po-
lar aus dem Abfallladebereich 7 und danach durch linea-
res Verfahren der Trägerplatte 26 in den Abfallsammel-
behälter 5 des Abfallsammelbereichs 4 gefördert. Der
Abfall gleitet dabei auf der Oberfläche 11 des Abfallsam-
melbereichs 4 bzw. des Abfallladebereichs 7 entlang und
erzeugt abrasiven Verschleiß. Außerdem entsteht ins-
besondere beim Einschütten je nach Art des Abfalls ein
Einschüttgeräusch.
[0035] Die hier im Abfallladebereich 7 verwendete Ver-
schleißschicht 1 dämpft insbesondere durch deren Ela-
stomerkomponente bzw. Elastomerschicht 8 dieses Ein-
schüttgeräusch (siehe Fig. 3). Die Keramikelemente 12
bilden hingegen die verschleißresistente Komponente
bzw. die verschleißresistente Schutzschicht 10 (siehe
Fig. 3).
[0036] Eine weitere Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäßen Abfallsammelfahrzeuges ist in den Fig.
8 bis 10 dargestellt. Gezeigt ist ein Abfallsammelfahr-

zeug 6 in dessen Abfallladebereich 7 des Abfallsammel-
bereichs 4 ein so genannter kontinuierlich arbeitender
Schneckenverdichter 22 angeordnet ist. Dieser Schnek-
kenverdichter 22 fördert den zugeführten Abfall gleitend
bzw. gleitend-rotierend in den Abfallsammelbehälter 5
des Abfallsammelbereichs 4. Auch hier tritt Verschleiß
und Geräuschentwicklung auf. Analog dem zuerst be-
schriebenen Ausführungsbeispiel ist auch hier eine Ver-
schleißschicht 1, bestehend aus einer elastischen Trag-
schicht 8, insbesondere einer Elastomerschicht, und ei-
ner keramischen Schutzschicht 10, auf der Wandung 2
des Abfallsammelbereichs 4 bzw. des Abfallladebe-
reichs 7 des Schneckenverdichters 22 aufgebracht.
[0037] Wie bereits erwähnt ist die erfindungsgemäße
Verschleißschicht bei allen Wandungen eines Abfall-
sammelbereichs eines Abfallsammelfahrzeuges an-
wendbar. Insofern kann die Verschleißschicht 1 auch in
Saugsystemen an Kehr- oder Saugfahrzeugen bzw. der-
gleichen Abfallsammelfahrzeugen verwendet werden,
die von Fluidgemischen mit einem hohen Anteil an ab-
rasiven Partikeln mit hoher Geschwindigkeit durchströmt
werden.

Bezugszeichen

[0038]

1 Verschleißschicht

2 Wandung

3 Fahrgestell

4 Abfallsammelbereich

5 Abfallsammelbehälter

6 Abfallsammelfahrzeug

7 Abfallladebereich

8 Tragschicht

9 Material

10 Schutzschicht

11 Oberfläche

12 Keramikelement

14 Fuge

16 Oberfläche

22 Schneckenverdichter

24 Plattenladewerk
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5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

26 Trägerplatte

28 Verdichterelement bzw. Pressplatte

Patentansprüche

1. Verschleißschicht für eine Wandung (2) eines Ab-
fallsammelbereichs (4) eines Abfallsammelfahrzeu-
ges (6), umfassend
eine Tragschicht (8) aus einem elastischen Material
(9), die auf die Wandung (2) aufbringbar ist, und
eine Schutzschicht (10) aus einer Mehrzahl an Ke-
ramikelementen (12), die wenigstens teilweise in die
Tragschicht (8) eingebettet sind.

2. Verschleißschicht nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,dass
das Material (9) der Tragschicht (8) ein Elastomer ist.

3. Verschleißschicht nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,dass
die Keramikelemente (12) unter Bildung von Fugen
(14) in der Tragschicht (8) angeordnet und die Fugen
(14) vom elastischen Material (9) der Tragschicht (8)
wenigstens teilweise aufgefüllt sind.

4. Verschleißschicht nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, insbesondere Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Fugen (14) oberflächenbündig mit den angren-
zenden Oberflächen (16) der Keramikelemente (12)
mit dem elastischen Material (9) aufgefüllt sind.

5. Verschleißschicht nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Keramikelemente (12) über die Tragschicht (8)
von der Wandung (2) im Wesentlichen schallentkop-
pelt sind.

6. Verschleißschicht nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Dicke der Tragschicht (8) unter den Keramikele-
menten (12) im Wesentlichen 2 mm bis 10 mm be-
trägt.

7. Verschleißschicht nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Verschleißschicht (1) als vorgefertigte Kombina-
tionsschicht aus Tragschicht (8) und eingebetteter
Keramikschicht (10) auf die Wandung (2) aufkleb-
bar, vulkanisierbar oder dergleichen aufbringbar ist.

8. Verfahren zum Herstellen einer Verschleißschicht
(1) für eine Wandung (2) eines Abfallsammelbe-

reichs (4) eines Abfallsammelfahrzeuges (6), umfas-
send die folgenden Schritte:

• Aufbringen einer Tragschicht (8) aus einem
elastischen Material (9) auf einen Grundträger,
und
• Einbetten einer Mehrzahl an Keramikelemen-
ten (12) in die elastische Tragschicht (8) zur Bil-
dung einer Schutzschicht (10).

9. Verfahren nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
das elastische Material (9) ein Elastomer ist.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Kombination aus Tragschicht (8) und darin ein-
gebetteten Keramikelementen (12) vom Grundträ-
ger abgelöst und auf die Wandung (2) des Abfall-
sammelbereiches (4) aufgeklebt, vulkanisiert oder
dergleichen aufgebracht wird.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che 8 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Keramikelemente (12) derart unter Bildung von
Fugen (14) in die Tragschicht (8) eingesetzt werden,
dass das Material (9) der Tragschicht (8) wenigstens
teilweise die entstehenden Fugen (14) auffüllt.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che 8 bis 11, insbesondere Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Fugen (14) zwischen den Keramikelementen
(12) in einem weiteren Arbeitsschritt mit dem elasti-
schen Material (9) wenigstens teilweise aufgefüllt
werden.

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che 8 bis 12, insbesondere einem der Ansprüche 11
oder 12,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Fugen (14) oberflächenbündig mit den angren-
zenden Oberflächen (16) der Keramikelemente (12)
mit dem elastischen Material (9) aufgefüllt werden.

14. Abfallsammelfahrzeug mit einem Abfallsammelbe-
reich zur Aufnahme von Abfall,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Abfallsammelbereich (4) wenigstens teilweise
eine Verschleißschicht (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7 aufweist.
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